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■Ö7~ 7 7.7.  i oEine ganze Reihe falscher Behauptungen“
TH-Präsident Böhme weist Vorwürfe Lauterbachs gegen Hochschule und Exmatrikulation zurück
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(dt) - TH-Präsident Professor Dr. Hel
mut Böhme hat gestern die Mutmaßungen 
des CDU-Landtagsabgeordneten Heinz 
Lauterbach zurückgewieseri. Pflichtver
säumnisse könnten dazu geführt haben,

daß zweieinhalb Jahre nach Verabschie
dung des hessischen Hochschulgesetzes an 
der TH Darmstadt noch kein rechtmäßi
ges gewähltes Studentenparlament be
steht. Lauterbach habe in seiner Pres
seerklärung (DT vom Samstag, „TH-Prä
sident Böhme im Kreuzfeuer der CDU“) 
eine „Reihe falscher Behauptungen“ auf
gestellt, auch im Zusammenhang mit der 
Zwangs-Exmatrikulierung eines Studen
ten.

Dieser Student habe trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht innerhalb der Rück
meldefrist zum Sommersemester 1980 den 
vorgeschriebenen Beitrag von 10 DM für 
die Studentenschaft gezahlt, wie es das 
hessische Hochschulgesetz vorschreibt, 
das dann aber auch die Etmatrikulation 
bindend vorsehe. Der Kultusminister 
habe die Entscheidung des TH-Präsiden- 
ten mit Hinweis auf eine Grundsatz- 
Entscheidung des Bundesverwaltungsge
richts bestätigt. Der Grundsatz der 
Gleichheit lasse es nicht zu, bei dem Fall 
des von Lauterbach zitierten Studenten 
eine Ausnahme zu machen. Von „kurzer
hand gefeuert“ könne keine Rede sein, 
zumal der Präsident keinen Ermessens
spielraum hatte.

Die Hochschule selbst bedauere sehr, 
derzeit keine gültige Wahlordnung zu be
sitzen; der Hessische Verwaltungsge
richtshof habe im Rahmen der Rechtsauf
sicht eine im Frühjahr 1979 vom Kultus
minister erlassene Ordnung für die Wahl 
eines Studentenparlaments für ungültig 
erklärt. Man hoffe an der TH Darmstadt, 
daß die baldige Novellierung des hessi
schen Hochschulgesetzes auch den Weg 
frei mache für eine neue Wahlordnung.

Da es aber nicht gut sei, nur wegen des 
Fehlens einer Wahlordnung die Studenten 
von ihrem gesetzlich zugebilligten Mit
spracherecht auszuschließen, „habe ich“ 
— so Böhme — „vor wenigen Tagen bei 
den Studenten eine nach demokratischen 
Regeln einer freien und geheimen Wahl 
organisierte Abstimmung durchführen 
lassen; die hierbei gewählten Studenten 
werde ich im Rahmen der mir zustehen
den Rechtsaufsicht bestellen. Ich halte 
dies für eine demokratisch faire Lösung.“

Abschließend meint der TH-Präsident: 
„Wenn Sie den demokratischen Entschei- 
dungsprozeßl in der Hochschule als .Dul
dung offensichtlicher Rechtsbrüche' qua
lifizieren, dann kann ich dies nur mit Er
staunen zur Kenntnis nehmen.“


